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beg erfien Saßeg: ,,3n ber praïtifdjen Prüfung alg
©auptfache erflärt unb bie Slugfübrung einer Sßrobearbeit überall
ba »erlangt, mo bieg ber Statur ber Sache nach möglich iff."
©err Bleber»8f(bolfe erflärt, baß im Santon Slargau bie ©in»
fcßranfung ber praïiifdjen Prüfung auf bie 2lrbeit?probe fid)
befteng bewährt habe. Biete Stärlinge laben nicht bie ge»

nügenben Blaterialten gur Verfügung, um ein größeres ißrobe»

ftücf auggufüljren. ©err ©onegger fpridjt auf ©runb ber im
Santon St. ©allen gemalten @rfa|rungen im gleiten Sinne.
Sie Sdjauftücfe foEten berfdjwinben. Blan foE eg ben einzelnen
Brüfmtggfreifen anbeimfteEen, ob fie bie fßrobearbeit weg»
laffen woEen ober nidjt. @r beantragt Streichung beS Schluß»
faßeg, wonach für jeben Beruf bie Blinimalbauer ber praf=
ttfdjen Brüfung gu beftimmen fei. ©err Boog üertoeift auf
bie fdfon oft unb namentlich in jüngfter geit begügltcß einzelner
in ©enf auggefieEter Brobefiücfe erhobenen gweifel über bie

felbftänbige Slugfübrung gemiffer Schauftücfe; berSommtffiong»
antrag wiE biefe gweifel berhüten. ©err Sohlt) beantragt
eine ©infüjaltung, wonach bie Slrbeitgprobe in ©egenwart
ber fjadjcpperten au§pfü|ren ift. Siefer Slntrag wirb an»

genommen, ber Slntrag ©onegger auf Streichung be? Schluß»
fafeeS berworfen unb fobann mit 48 gegen 45 Stimmen ber

Slntrag SBintertljur angenommen, mit bem augbrücflichen Bor»
behalt, bafs bie Slrbeitgprobe als ©auptfache betrachtet werben
foEe. (Schlufe folgt).

fêtne rattöneöe bttrcfjgreifenbe Neuerung im
$atf)eIofeu&öu

ift üon ©errn Dfenfeßer S u t e r » B l ö f ch in gofingen er»

funben worben. ©g betrifft bieg ben in aEen Staaten
patentierten „hhgienifchen Slccumulatorofen mit
Batent»Suter»®inbau." Unfer H-Sorrefponbent, ber

mehrere folcher Defen in Soften unb Umgebung (g. B, im
Speifefaal beg ©otelg Sternen in gofingen, im SBirtfcpaftg»
faal ber Bierbrauerei ©üfftj in Dftrtngen 2C.) in Betrieb
gefehen hat, fchreibt ung barüber:

Ser ©rfinber, ber feine bloße Berbefferung ober gar
Sompligierung eineg beftehenben ©eippparateg, fonbern eine

gang burchgreifenbe Beugeftaliung begwedfte, .hat fich ba6ei

ton zweierlei Sbeen leiten laffen:
1. hat er bag ^rinjip ber Sioifion unb fomit beffere

Stugnüßung ber ©afe, begieljunggmetfe hier ber Ber»

brennungggafe pr ©runblage genommen, wie bieg
bereitg erfolgreich bei ber Beleuchtung (g. B. burch
ben Stuerbrenner) mit Sibifion ber Seudjtgafe ge»

flehen ift;
2. foE ber „bbgtenifche 3tccuwulator»Dfen" eine natürliche

beigtecfjntfebe gortentwtctlung beg alten Sadjelofeng mit
feiner gefunben SBärme bilben, aber ohne beffen Stachteile.

Ser fogenannte „Suter » ©inbau", b. h- bte freugweife
Schichtung bon ©hamottefteinen unb ber gange ©ohlraüra
biefeg Dfeng bieten nämlich ben fÇeuergafen eine folcbe ©etg»

fläche, baß bie SBirfung mehrfach bief.-nige ber bightrigen
güge überwiegt, unb bamit eine borgügliche Stugnüßung beg

©eigmaterialg unb große SBärmeauffpeicherung ermöglicht
wirb, gubem fönnen bei ber Neuerung nicht nur ©olg unb

Sorf, fonbern mit Borteil auch Slnibracitfobte unb ®ag ber»

wenbet werben, unb finb bie Defen, je nach SBunfch, für
bie betreffenbe geuerunggart auggerüftet. Sroßbem eine ein»

malige Neuerung täglich genügt, fo bleiben bodj bie großem
Defen wühreub 18 Stunben unb länger warm, bie fleinern
im Berhältnig. Unb ber ©eigmaterialberbrauch ift gering;
eg foftet g. B. bie tägliche Neuerung (Sauer berfelben cirfa
IY2 Stunbe) eineg Im 50 cm hohen, 40 cm breiten
unb ebenfo tiefen Dfeng, ber ein gimmer bon cirfa 50 m"
auf 15" heigt, nur 9—12 ©tg.

Sin ber SanbegaugfteEung in ©enf ift ein folcher Dfen
unter Str. 4189 in ©ruppe 35 gu fehen.

Ser ©rfinber hat in gofingen auch alte Sadjelöfen mit

beftem ©rfolge nach feinem Softem umgebaut, g. B. bei
©erren ®. Suter»Sang, ®. Beihge»Btetfcher 2c.

Sie ©auptborteile b.eg Suter'fdjen Slccumulatorofeng laffen
fich furg in folgenbem gufammenfaffen:

1. befifeen fie eine feljr große gähigfeit, Sßürme in fich
aufgufpeidjern ;

2. fpenben fie eine gleichmäßige, angenehme unb gefunbe
SBürme, bie eben nur'fie geben fönnen;

3. ift ihre Sonftruftion berart, baß eine Deterioration
umgangen wirb nnb bie ©altbarfeit ber größern, mit
Suftmantel berfehenen Defen eine außerorbentliche ift.
Selbft ein Ueberheigen fann ben Sadjeln nicht fdhaben.

4. Ser Stuß, Welcher in gewöhnlichen Sachelöfen manch»
mal bie gimmerlnft berpeftet, inbem er in ben gügen
maffenhaft liegen bleibt unb felbft im Sommer bei

SBiiterunggänberung fich bem ©erudjftnn unangenehm
fühlbar macht, finbet in ben Slccumnlator » Defen
ber bewußten Slrt gar feinen Blaß, wo er fich hin*
legen fönnte, ba aEe SBäube bertifal finb. Unb bagu
fommt noch, baß bie heißen ©inlagfietne unb Dfen»
wänbe ben glugruß borgu berbrennen, fobalb eine

genügenb hohe Semperatur im Dfen henfeht.

Ser ©ewerbeberein Schaffhaufen fteEte an ben Ste»

gierunggrat bag ©efuch: a) eg möchte gum gweefe ber Sub»
oentionierung bon Sleingewerbetreibenben, ©anbwerfern unb
Slrbeitern gum Befudje ber SanbegaugfteEung in ©enf ein
Srebit aug ben Subfiöien für ©ewerbewefen gewährt werben ;
b) eg möchten ben gwet étitgliebern, Welche bie SlugfteEung
in Berlin befugen woEen, aug bem gleichen Srebite ein

Staatgbeitrag gewährt werben. Ser Stegierungrat befchloß
barauf, für ben Befudj ber SanbegaugfteEung 800 gr. gu
beWiEigen, bie beiben ®efuc|e für bie SlugfteEung tu Berlin
bagegen abguweifen. Bon einem fe|r gefunben Urteil geugt
bag gweite Semma beg Befchluffeg betreffenb bie Befucßer
ber SanbegaugfteEung : „©ine Bericffterftatiung haben bie

Subbentionierten nidßt etngureichen." Sie ©rfahrung' hat
gelehrt, baß biefe Berichterftattung für biele eine fe|r unau»
genehme Beigabe ift, ohne baß bo<h bie Berichte wefentlichen
Stußen bieten. So berftünbig ift man noch nicht an aEen

Drten.

Sie SBiener SpenglergefeEen befürchten, bie eingetretene
©unbgtagghiße fönnte bag Blech etwag gu helfe machen.

Seghalb fpintifieren fie jeßt benu auch beim Söten Sag für
Sag, halten bon geit gu gett bebädftig ben geigftnger ber

rechten ©anb an bie Bafenfpiße unb berfteigen fich bann gu
folgenbem ÜDtonoIog: „SBir hoben'g 'raugg'funbeu ; nip, auch

gor nipen fann ung a ©ilf bringen, olg a nigelnogelneier
Streif!" — Befrain: „Dig a nigelnogelneier Streif!"

3ïrhcit8» unb SicfcrungSüberfrüpttgcn.
(2tatÜcfje DriginaI«2JlitteiIungen.)

Sie ffiorboftbahn hat bie ©rfteüung fämtlicher ©och»

bauten (Stattonggebüube, Schuppen 2c.) für bie 7 Stationen
auf ber neuen Stnie @gligau»S^affhaufen an ©rn. Sheobor
^nöpfli, Slrchiteft ünb Bauraetfter in Schaffhaufen bergeben,
©enannte girma foE bei weitem nicht bie niebrigften Sin»

geböte gemacht haben.

Ser Bau beg obern ©ochbrucfbehälter g

ber SBafferberforgung in güridj nach ©hftem.
ülonnier, würbe an gteß u. Seutljolb bergeben.

Ser Bau beg ©auptfaualg in ber Berlängerung
ber SElühlebadhftraße in gürich würbe an grote u. SBefter»

mann bergeben.
© eiguu gg anlage für bie Strebe in ©gligau

an Sl. BoEer»2öoIf, Seluau » gürich ; SJiaurerarbeiten au
©ottlieb Bieter, Baumeifter, ©lattfelbeu.
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des ersten Satzes: „In der praktischen Prüfung als
Hauptsache erklärt und die Ausführung einer Probearbeit überall
da verlangt, wo dies der Natur der Sache nach möglich ist."
Herr Meyer-Zschokke erklärt, daß im Kanton Aargau die Ein-
schränkung der praktischen Prüfung auf die Arbeitsprobe sich

bestens bewährt habe. Viele Lehrlinge haben nicht die ge-
nügenden Materialien zur Verfügung, um ein größeres Probe-
stück auszuführen. Herr Honegger spricht auf Grund der im
Kanton St. Gallen gemachten Erfahrungen im gleichen Sinne.
Die Schaustücke sollten verschwinden. Man soll es den einzelnen
Prüfungskreisen anheimstellen, ob sie die Probearbeit weg-
lassen wollen oder nicht. Er beantragt Streichung des Schluß-
satzes, wonach für jeden Beruf die Minimaldauer der prak-
tischen Prüfung zu bestimmen sei. Herr Boos verweist auf
die schon oft und namentlich in jüngster Zeit bezüglich einzelner
in Genf ausgestellter Probestücke erhobenen Zweifel über die

selbständige Ausführung gewisser Schaustücke; der Kommissions-
antrag will diese Zweifel verhüten. Herr Kohly beantragt
eine Einschaltung, wonach die Arbeitsprobe in Gegenwart
der Fachexperten auszuführen ist. Dieser Antrag wird an-
genommen, der Antrag Honegger auf Streichung des Schluß-
satzes verworfen und sodann mit 48 gegen 45 Stimmen der

Antrag Winterthur angenommen, mit dem ausdrücklichen Vor-
behalt, daß die Arbeitsprobe als Hauptsache betrachtet werden
solle. (Schluß folgt).

Eine rationelle durchgreifende Neuerung im
Kachelofenbau

ist von Herrn Ofensetzer Suter-Blösch in Zofingen er-
funden worden. Es betriff: dies den in allen Staaten
patentierten „hygienischen Accumulatorofen mit
Patent-Suter-Einb a u." Unser Li-Korrespondent, der

mehrere solcher Oefen in Zofingen und Umgebung (z. .B, im
Speisesaal des Hotels Sternen in Zofingen, im Wirtschästs-
saal der Bierbrauerei Hüssy in Oftringen zc) in Betrieb
gesehen hat, schreibt uns darüber:

Der Erfinder, der keine bloße Verbesserung oder gar
Komplizierung eines bestehenden Heizapparates, sondern eine

ganz durchgreifende Neugestaltung bezweckte, hat sich dabei

von zweierlei Ideen leiten lassen:
1. hat er das Prinzip der Diviston und somit bessere

Ausnützung der Gase, beziehungsweise hier der Ver-
brennungsgase zur Grundlage genommen, wie dies
bereits erfolgreich bei der Beleuchtung (z. B. durch
den Auerbrenner) mit Division der Leuchtgase ge-
schehen ist;

2. soll der „hygienische Accumulator-Ofen" eine natürliche
heiztechnische Fortentwicklung des alten Kachelofens mit
seiner gesunden Wärme bilden, aber ohne dessen Nachteile.

Der sogenannte „Suter - Einbau", d. h. die kreuzweise

Schichtung von Chamottesteinen und der ganze Hohlraüm
dieses Ofens bieten nämlich den Feuergasen eine solche Heiz-
fläche, daß die Wirkung mehrfach diejenige der bisherigen
Züge überwiegt, und damit eine vorzügliche Ausnützung des

Heizmaterials und große Wärmeaufspeicherung ermöglicht
wird. Zudem können bei der Feuerung nicht nur Holz und

Torf, sondern mit Vorteil auch Anthracttkohle und Gas ver-
wendet werden, und find die Oefen, je nach Wunsch, für
die betreffende Feuerungsart ausgerüstet. Trotzdem eine ein-

malige Feuerung täglich genügt, so bleiben doch die größern
Oefen während 18 Stunden und länger warm, die kleinern
im Verhältnis. Und der Heizmaterialverbrauch ist gering;
es kostet z. B. die tägliche Feuerung (Dauer derselben cirka

14/z Stunde) eines 1 ra 50 om hohen, 40 owr breiten
und ebenso tiefen Ofens, der ein Zimmer von cirka 50
auf 15° heizt, nur 9—12 Cts.

Un der Landesausstellung in Genf ist ein solcher Ofen
unter Nr. 4139 in Gruppe 35 zu sehen.

Der Erfinder hat in Zofingen auch alte Kachelöfen mit

bestem Erfolge nach seinem System umgebaut, z. B. bei
Herren E. Suter-Lang, E. Bethge-Pletscher zc.

Die Hauptvorteile des Suter'schen Accumulatorofens lassen
sich kurz in folgendem zusammenfassen:

1. besitzen sie eine sehr große Fähigkeit, Wärme in sich

aufzuspeichern;
2. spenden sie eine gleichmäßige, angenehme und gesunde

Wärme, die eben nur sie geben können;
3. ist ihre Konstruktion derart, daß eine Deterioration

umgangen wird und die Haltbarkeit der größern, mit
Lustmantel versehenen Oefen eine außerordentliche ist.
Selbst ein Ueberheizen kann den Kacheln nicht schaden.

4. Der Ruß, welcher in gewöhnlichen Kachelöfen manch-
mal die Zimmerluft verpestet, indem er in den Zügen
massenhaft liegen bleibt und selbst im Sommer bei

Witterungsänderung sich dem Geruchsinn unangenehm
fühlbar macht, findet in den Accumulator - Oefen
der bewußten Art gar keinen Platz, wo er sich hin-
legen könnte, da alle Wände vertikal sind. Und dazu
kommt noch, daß die heißen Einlagstetne und Ofen-
wände den Flugruß vorzu verbrennen, sobald eine

genügend hohe Temperatur im Ofen herrscht.

Verbandswesen.
Der Gewerbeverein Schaffhausen stellte an den Re-

gierungsrat das Gesuch: s>) es möchte zum Zwecke der Sub-
ventionierung von Kleingewerbetreibenden, Handwerkern und
Arbeitern zum Besuche der Landesausstellung in Genf ein
Kredit aus den Subsidien für Gewerbewesen gewährt werden;
d) es möchten den zwei Mitgliedern, welche die Ausstellung
in Berlin besuchen wollen, aus dem gleichen Kredite ein

Staatsbeitrag gewährt werden. Der Regierungrat beschloß

darauf, für den Besuch der Landesausstellung 800 Fr. zu
bewilligen, die beiden Gesuche für die Ausstellung in Berlin
dagegen abzuweisen. Von einem sehr gesunden Urteil zeugt
das zweite Lemma des Beschlusses betreffend die Besucher
der Landesausstellung: „Eine Berichterstattung haben die

Subventionierten nicht einzureichen." Die Erfahrung hat
gelehrt, daß diese Berichterstattung für viele eine sehr unan-
genehme Beigabe ist, ohne daß doch die Berichte wesentlichen
Nutzen bieten. So verständig ist man noch nicht an allen
Orten.

Die Wiener Spenglergesellen befürchten, die eingetretene
Hundstagshitze könnte das Blech etwas zu heiß machen.

Deshalb spintisieren sie jetzt denn auch beim Löten Tag für
Tag, halten von Zeit zu Zeit bedächtig den Zeigfinger der

rechten Hand an die Nasenspitze und versteigen sich dann zu
folgendem Monolog: „Wir hoben's 'rausg'funden; nix, auch

gor nixen kann uns a Hilf bringen, ols a nigelnogelneier
Streik!" — Refrain: „Ols a nigelnogelneier Streik!"

Arbeits- und Lieserungsübertragungen.
(Amtliche Original-Mitteilungen.)

Die Nordostbahn hat die Erstellung sämtlicher Hoch-
bauten (Stationsgebäude, Schuppen zc,) für die 7 Stationen
auf der neuen Linie Eglisau-Schaffhausen an Hrn. Theodor
Knöpfli, Architekt und Baumeister in Schaffhausen vergeben.
Genannte Firma soll bei weitem nicht die niedrigsten An-
geböte gemacht haben.

Der Bau des obern Hochdruckbehälters
der Wasserversorgung in Zürich nach System,
Monnier, wurde an Fietz u. Leuthold vergeben.

Der Bau des Hauptkanals in der Verlängerung
der Mühlebachstraße in Zürich wurde an Frote u. Wester-
mann vergeben.

H eizun gs anlage für die Kirche in Eglisau
an A. Boller-Wolf, Selnau - Zürich ; Maurerarbeiten an
Gottlieb Meier, Baumeister, Glattfelden.
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